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Auch wenn das m.E. schlechter Stil ist und für ein einfaches Elterngespräch unverhältnismäßig
scheint, dürfte da rechtlich nichts entgegen stehen. Wir Lehrkräfte haben nun einmal nur eine
teilgebundene Arbeitszeit, während der andere Teil zeitlich i.d.R. ungebunden ist. Es ist aber
dennoch möglich, auf Anweisung bestimmte Zeiten dienstlicher Tätigkeit festzulegen. Nichts
anderes passiert bei Elternsprechtagen usw.

Zitat von Xiam

Kann ich von den Beamten im Einwohnermeldeamt nun auch erwarten, dass sie nach
18 Uhr für meinen Belange zur Verfügung stehen?

Wohl eher nicht. Der kleine, aber feine Unterschied besteht darin, dass der Beamte im
Einwohnermeldeamt grundsätzlich eine gebundene Arbeitszeit hat, diese also durch den AG
vollständig festgelegt (-> Dienstplan) und damit nicht beliebig verrückbar ist.

Bitte nicht falsch verstehen: Ich persönlich finde es unangemessen, nach der Pfeife eines
Elternteils zu springen und würde die betreffende Person auf die üblichen Sprechzeiten
verweisen. Aber unrechtmäßig scheint mir die Dienstanweisung nicht zu sein.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/51581-sl-verlangt-elterngespr%C3%A4ch-auch-am-sp%C3%A4teren-abend-zu-
erm%C3%B6glichen/?postID=504884#post504884

https://www.lehrerforen.de/thread/51581-sl-verlangt-elterngespr%C3%A4ch-auch-am-sp%C3%A4teren-abend-zu-erm%C3%B6glichen/?postID=504879#post504879
https://www.lehrerforen.de/thread/51581-sl-verlangt-elterngespr%C3%A4ch-auch-am-sp%C3%A4teren-abend-zu-erm%C3%B6glichen/?postID=504884#post504884
https://www.lehrerforen.de/thread/51581-sl-verlangt-elterngespr%C3%A4ch-auch-am-sp%C3%A4teren-abend-zu-erm%C3%B6glichen/?postID=504884#post504884

